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23/05 Sonstiges Exekutionsrecht 

Text 

Liegenschaftsbewertungsgesetz 

Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Ermittlung des Wertes (Bewertung) von Liegenschaften, 
Liegenschaftsteilen und Überbauten im Sinn des § 435 ABGB sowie von damit verbundenen Rechten und 
darauf ruhenden Lasten in allen gerichtlichen Verfahren. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt auch für die Bewertung der in Abs. 1 genannten Sachen in Verfahren 
auf Grund von bundesgesetzlichen Verwaltungsvorschriften, sofern vorgesehen ist, daß der Bescheid, zu 
dessen Erlassung der Wert ermittelt wird, mit der Anrufung eines Gerichts außer Kraft tritt, und sofern 
die Verwaltungsvorschriften nichts anderes bestimmen. 
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